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Gewaltauftritt 
 
Grundsatz 
 
Um das Thema Gewalt überhaupt verstehen zu können, müssen wir uns mit den un-
terschiedlichsten Betrachtungsweisen des Begriffes der Gewalt auseinandersetzen. 
Dadurch mag es uns gelingen, im Ansatz zu verstehen, welcher Umfang sich hinter 
einem so unscheinbar anmutenden, jedoch schädlichen Begriff verbirgt. Oftmals be-
trachten wir nämlich nur eine Seite des Aspektes Gewalt und gehen durch die ge-
wonnenen Schlüsse davon aus, des Rätsels Lösung ein kleines Stück näher ge-
kommen zu sein. Dies mag wohl für den betrachteten Bereich durchaus zutreffen, 
doch wurde dadurch noch lange nicht jede Facette des Themenbereiches Gewalt 
beleuchtet. Um den gesamten Bereich im Ansatz verstehen zu können, ist eine ein-
gehende Untersuchung sämtlicher Aspekte des Gewaltbegriffes von eminenter Be-
deutung.  
Folgende Teilbereiche umgeben das Thema Gewalt: 
 

 
 
In diesem Dokument beschäftigen wir uns mit dem Auftritt der Gewalt. Dabei geht es 
darum, in einem ersten Schritt vorderhand zu klären, in welchen Bereichen uns Ge-
walt täglich unter die Augen tritt unter Berücksichtigung der möglichen Formen, ohne 
jedoch näher auf die Begegnung der Gewaltformen einzugehen. Dieser Abschnitt 
bedarf einer besonderen und detaillierten Betrachtung und muss folglich an anderer 
Stelle erörtert werden.   
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Das Thema Gewalt wurde dabei schon von zahlreichen Expertinnen und Experten 
bearbeitet und befindet sich ständig in Betrachtung der unterschiedlichsten Stellen 
und Persönlichkeiten. Dabei stellen wir jedoch die Tendenz zur Spezialisierung fest, 
wobei dem Ruf der generellen Betrachtung sämtlicher Bereiche des Aspektes der 
Gewalt der Ruf anlastet, nicht genügend in die Tiefe zu gehen. Dennoch sind wir zu 
der Überzeugung gelangt, dass eine vertiefte Durchleuchtung des Gewaltphänomens 
zu unseren Aufgaben gehört. Die notwendige Tiefe soll dabei jederzeit gewährleistet 
werden. Es ist jedoch eine unerlässliche Tatsache, dass die Spezialisierung auf nur 
ein Gebiet der Gewalt zwar einen vertieften Einblick in diesen Aspekt bringt, jedoch 
die weiteren Teilaspekte vernachlässigt. Um eine Sensibilisierung und eine Erweite-
rung des Horizontes im Gewaltthema zu erreichen, sollen die Betrachterin und der 
Betrachter mit sämtlichen Teilbereichen konfrontiert werden.  
 
Gewaltauftritt 
 
Gewalt begegnet uns in verschiedenen Bereichen des Lebens in den unterschied-
lichsten Formen. Dabei nehmen wir die auftretende Gewalt oftmals in deutlicher oder 
in abgeschwächter Weise wahr.  
In folgenden Bereichen sind wir als Individuum sowie als Teil der Gesellschaft mit 
dem Phänomen der Gewalt konfrontiert: 
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• Familie 
 
Gewaltanwendung innerhalb des geschützten „Hoheitsgebietes“ der Familie ent-
zieht sich in den meisten Fällen der Kenntnis des Staates. Die Anwendungsfor-
men der Gewalt reichen dabei von verbalen Auseinandersetzungen bis hin zur 
Anwendung von körperlicher Gewalt zwischen den Familienmitgliedern. Unglück-
licherweise treten auch in unserem Land in regelmässigen Abständen Fälle auf, 
die einer Familientragödie Ausdruck verleihen und mit dem schlimmsten von allen 
möglichen Ausgängen, nämlich mit dem Tod der Familie enden. Die Mittel, die 
dabei durch die Täterinnen und Täter angewendet werden, obliegen in diesem 
Bereich der politischen Diskussion und sollen auch dieser überlassen bleiben. Es 
steht im Sinne der Wahrung der politischen Neutralität dieses Vereins nicht an, 
eine Diskussion über Feuerwaffen und deren Aufbewahrung zu Hause zu führen. 
Vorkommnisse in den eigenen vier Wänden sind für die Öffentlichkeit generell 
kaum einsehbar. Dennoch sind die Auswirkungen manchmal so deutlich zu er-
kennen, dass ein Rückschluss auf mögliche häusliche Gewalt gezogen werden 
kann. Dabei entsteht eine unangenehme Ungewissheit für die wahrnehmende 
Drittpartei, ob nun ein aktives Handeln oder ein Unterlassen angezeigt wäre. Liegt 
die betroffene Drittperson mit ihrem Verdacht falsch, besteht auch für diese das 
Risiko von sozialer Isolation. Dennoch muss im Zweifelsfall der Grundsatz gelten, 
dass bei deutlichen Anzeichen von Gewaltanwendung aktives Einschreiten an-
gemessen sein muss. Dennoch müssen wir auch in diesen Fällen verschiedene 
Begegnungsformen unterscheiden. Die Personen, welche in der Nachbarswoh-
nung der von Gewalt betroffenen Familienangehörigen wohnen und die vermeint-
lichen Gewalttaten auditiv wahrnehmen, sind zum Eingreifen verpflichtet. Dieses 
Eingreifen muss nicht dahingehend interpretiert werden, dass ein eigenes Einmi-
schen in den Konflikt stattfinden muss, oftmals genügt bereits ein Hinweis an die 
zuständigen Behörden. In diesem Fall sehen wir folglich die unmittelbare Wahr-
nehmung der Gewaltanwendung durch unfreiwillig beteiligte Drittpersonen. 
Ungleich schwieriger verhält es sich mit der Situation, wo eine Lehrperson oder 
ein Sporttrainer oder sonstige Personen zufälligerweise auf äussere Merkmale 
stossen, die von unmittelbarer Gewaltanwendung zeugen können. Dabei verwen-
den wir bewusst das Verb können und nicht müssen, um das Dilemma dieser 
Drittpersonen besser aufzuzeigen. Hauptproblem dieser Drittpersonen bildet näm-
lich der Zweifel, ob beispielsweise sichtbar blaue Flecken von Gewalteinwirkung 
oder von alltäglichen Geschehnissen fernab von Gewalt herrühren. Als Lösung 
muss in diesen Zweifelsfällen der Grundsatz der Verhältnismässigkeit gewahr 
bleiben. Ein erstes schonendes Gespräch mit dem vermeintlichen Opfer von 
häuslicher Gewalt soll geführt werden. Dabei müssen zwei Grundregeln beachtet 
werden: 
 

1. Kommunikation besteht in erster Linie aus der Fähigkeit des Zuhö-
rens! 

 
2. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse! Hören Sie einfach nur zu und 

hören Sie nicht das, was Sie hören wollen! 
 

 
Beide Regeln stehen in einer engen Beziehung zueinander. Das angezeigte Ge-
spräch dient in erster Linie dazu, das vermeintliche Opfer zu Wort kommen zu 
lassen und nicht zur Bestätigung der eigenen Verdachtsmomente. Daher wäre es 
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fatal, die vom Opfer vorgebrachten Tatsachen zur Bestätigung des eigenen Ver-
dachts zu interpretieren. Stellen Sie eine einfache Frage und überlassen Sie dem 
vermeintlichen Opfer die Entscheidung des Umfanges der Kommunikation. 
Zwang zur Offenlegung der von Ihnen vermuteten Wahrheit führt vorderhand zur 
Abschreckung des Opfers und möglicherweise zum Vertrauensverlust in Ihre 
Person. Dieser Verlust an Vertrauen kann nicht in Ihrem Sinn sein. Daher bleibt 
es in jedem Fall angezeigt, das Vertrauen des vermeintlichen Opfers von Gewalt 
zu erhalten.  
Dabei wird die Angelegenheit zunehmend schwieriger, wenn sich das vermeintli-
che Opfer zwar schonungslos öffnet und von unmittelbarer Gewaltanwendung in 
der eigenen Familie spricht, Ihnen jedoch das Versprechen abringen will, dies als 
Geheimnis für sich zu behalten. Dies betrifft nicht nur Kinder, sondern auch 
misshandelte Ehepartner, die sich möglicherweise schämen oder sich nicht trau-
en, Ihren Partner anzuzeigen oder gar zu verlassen. Dieses Versprechen dürfen 
und können Sie nicht geben. Durch die Offenlegung der schockierenden Wahr-
heit drängt es Sie, Hilfe zu bieten. Diese Hilfe rückt jedoch in weite Ferne, wenn 
Sie ein solches Versprechen eingehen und dadurch weitere Gewaltanwendung 
tolerieren. In diesem Fall raubt die Angst vor der Quelle der Gewalt sowie die fa-
miliäre Gebundenheit dem Opfer die objektive Betrachtungsmöglichkeit der eige-
nen Situation. Daher sind Sie verpflichtet, dem Opfer anzuzeigen, dass Sie ein 
solches Versprechen nicht einhalten können, jedoch deutlich zeigen, mit wem 
Sie darüber sprechen werden. Daher bewahren Sie das in Sie gesetzte Vertrau-
en und können dennoch zur Verbesserung der herrschenden Lage beitragen.  
In den meisten Fällen öffnet sich das vermeintliche Opfer nicht beim ersten Ge-
spräch. Es wäre daher fatal, mit Zwang eine Bestätigung der eigenen Vermutung 
zu erwirken. Diese verweigerte Öffnung kann auf den unterschiedlichsten Grün-
den beruhen: 
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Dabei unterscheiden sich die äusseren von den inneren Einflüssen, welche ge-
gen eine Öffnung des vermeintlichen Opfers sprechen, in ihrer Begrifflichkeit 
kaum. Die meist genannten Begriffe sind dabei: 
 

• Angst 
 
• Scham 

 
Beide Begriffe beanspruchen Ihre Geltung sowohl in den inneren wie auch in den 
äusseren Einflüssen hinsichtlich der möglichen Öffnung durch das vermeintliche 
Opfer. Dennoch sind diese Begriffe in der jeweiligen Betrachtungsweise keines-
wegs identisch, 
Der äusserliche Einfluss der Angst wirkt insbesondere in der Befürchtung um die 
eigene Familie. Es handelt sich dabei um die Furcht vor der Blossstellung eines 
einmal geliebten Familienmitgliedes sowie die dadurch mögliche Zerstörung des 
Familienlebens, welches nicht mehr als solches bezeichnet werden kann. Diese 
Angsteinwirkung kann auf die innere Angst einwirken. Die innere Angst vor sozia-
ler Isolation beim Zeigen von Schwäche. Die Angst, von diesem Zeitpunkt an von 
den Mitmenschen in einem anderen Licht gesehen zu werden als zuvor.  
In engem Zusammenhang damit steht die Scham. Die von aussen befürchtete 
Scham für die eigene Familie verknüpft mit der inneren Scham der eigenen psy-
chischen und physischen Verletzung.  
Durch Zwang von Drittseite zur Öffnung des vermeintlichen Opfers von häusli-
cher Gewalt werden diese beiden Einflussbereiche nur noch verstärkt, wobei der 
Abwehrmechanismus gegen eine Öffnung verstärkt und dadurch das Gegenteil 
von dem erreicht wird, was ursprünglich beabsichtigt war: Hilfe. 
Zudem muss sich jede Drittperson die Frage stellen, ob sie zu einem solchen 
schwierigen Gespräch die richtige Ansprechperson bildet. Die Reaktion von ver-
meintlichen Gewaltopfern ist dabei nicht vorhersehbar. Es kann durchaus mög-
lich sein, dass sich ein vermeintliches Opfer von Gewalt nur ihm vertrauten Per-
sonen gegenüber öffnet. Andererseits gibt es auch die Möglichkeit, dass dies ge-
rade nicht geschieht und die Hilfe eines nur am Rande bekannten Menschen an-
genommen und angestrebt wird. Dabei spielen die beiden Einflussbereiche der 
Angst sowie der Scham wiederum eine zentrale Rolle. 
Entscheidet sich das vermeintliche Opfer, sich beim ersten Gespräch nicht zu 
öffnen, da die genannten Einflüsse die eigene Entscheidung dominieren oder 
überhaupt keine Gewalteinwirkung vorliegt, so müssen Sie dies akzeptieren. In 
diesem Fall können Sie jedoch Ihre Aufgabe weiterhin wahrnehmen und wach-
sam bleiben. Setzen sich die Anzeichen von Gewaltanwendung fort oder ver-
deutlichen sich sogar noch, können Sie wiederum eingreifen. Eine erste Absage 
berechtigt Sie nicht zum Zwang gegenüber dem vermeintlichen Opfer, da Sie so 
womöglich die Vertrauensbasis vehement gefährden, aber ebenso wenig recht-
fertigt diese Absage eine mögliche Gleichgültigkeit. 
Weiter stellt sich die brennende Frage, wer überhaupt Opfer von häuslicher Ge-
walt sein kann: 
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Die bedeutendste Erkenntnis an der gezeigten Darstellung bildet die Tatsache, 
dass die angeführten Opfer ihrerseits auch mögliche Täterinnen und Täter sein 
können. Dies führt schliesslich zum Gedanken des möglichen Gewaltkreislaufes 
zwischen Opfer und Täter, auf den jedoch an anderer Stelle näher einzugehen 
ist. 
In der öffentlichen Diskussion finden wir eine einseitige Betrachtungsweise vor. 
Dabei nimmt die Öffentlichkeit häusliche Gewalt vor allem in Form der Gewalt-
anwendung gegenüber Kindern sowie den Ehefrauen wahr. Nur ganz wenige 
sprechen von der Möglichkeit, dass auch Frauen Gewalt gegen Männer ausüben 
können und dies auch tatsächlich umsetzen. Dies liegt womöglich am gängigen 
Bild der Rollenverteilung in der Betrachtung der Geschlechter. Als Folge davon 
ergibt sich eine unbekannte Dunkelziffer von gewalttätigen Frauen. Dabei gilt es 
jedoch ebenfalls festzustellen, dass sich die Männer aus übersteigertem Scham-
gefühl in Bezug auf die erwähnte Rollenverteilung der Geschlechter als Opfer 
deutlich weniger an die Öffentlichkeit wenden. 
Gewalt kann zudem sowohl von Jugendlichen gegen die Eltern wie auch umge-
kehrt durch beide Elternteile ausgeübt werden.  
Ebenso wie es zwischen den Eltern zu Gewaltanwendung kommen kann, ist dies 
auch zwischen Geschwistern ein denkbares Szenario, wobei die Angst vor dem 
eigenen Bruder oder der eigenen Schwester oftmals die Möglichkeit verhindert, 
sich bereits vertrauensvoll an die Eltern zu wenden. Möglicherweise besteht da-
bei auch die Gefahr, dass diese sich dieses Problems gar nicht bewusst werden 
wollen.  
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Abschliessend kann festgestellt werden, dass es innerhalb der Familie auch zu 
Gewaltanwendung gegen Haustiere kommen kann. Obgleich dies an dieser Stel-
le nicht vertieft werden soll, bildet der Fall der Tierquälerei eine erschreckende 
Aktualität in unserer Gesellschaft. 
 

 
 
 

 
 
 

• Umfeld 
 
Ausserhalb des geschützten Bereichs der Familie bewegt sich der Mensch in ei-
nem von ihm geschaffenen Umfeld. Zu diesem gehören Freunde und Bekannte 
aus den unterschiedlichsten Kreisen. Oftmals stellen wir jedoch fest, dass wir in 
der Auswahl der Menschen, mit denen wir uns umgeben, zu sorglos verfahren 
sind. Dies zeigt sich dadurch, dass diese nicht immer einen guten Einfluss auf 
uns ausüben. Dennoch kann dies keinesfalls als Rechtfertigung für ein eigenes 
Fehlverhalten dienen, da die Entscheidung zu einem Handeln oder Unterlassen 
in der Entscheidungssphäre jedes Individuums liegt. Es liegt auch weiterhin an 
uns, im entscheidenden Fall Nein zu sagen.  
 
Die kürzesten Wörter, nämlich „Ja“ und „Nein“ erfordern das meiste Nach-
denken. Pythagoras von Samos 
 
Dies bedeutet nun nicht, dass wir alle unsere Freunde durchleuchten müssen. Es 
bedeutet lediglich, dass wir bereit sein müssen, bei gemeinsamen Aktionen, die 
jedoch dem eigenen Empfinden zuwiderlaufen, eine unpopuläre Entscheidung zu 
treffen und den eigenen Überzeugungen treu zu bleiben, anstatt sich dem Grup-
pendruck zu ergeben.  
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Mut bedeutet, den eigenen Überzeugungen immer treu zu bleiben! 
 
Der Gruppendruck wirkt nur, wenn wir uns darauf einlassen, uns ihm zu unter-
werfen. Der Verrat an den eigenen Moralvorstellungen wiegt dabei eigentlich 
schwerer als der soziale Verlust in einem unpassenden Umfeld.  
Dennoch entscheiden sich viele Menschen für das Verwerfliche, um dem Umfeld 
Genüge zu tun, womöglich aus Furcht vor sozialer Isolation. Dabei vergessen wir 
häufig, dass die wenigsten Menschen unseres aktuellen Bekanntenkreises uns 
auf dem ganzen Lebensweg begleiten werden. Vielmehr ist es so, dass einige 
Menschen uns auf einem Teilabschnitt begleiten und, aus welchen Gründen 
auch immer, den Zug auf den sie vor langer Zeit aufgesprungen sind, wieder ver-
lassen. Einige Begleiter bleiben jedoch unser ganzes Leben an unserer Seite: die 
wahren Freunde. Diese werden es auch verstehen, wenn wir eine Entscheidung 
treffen, die auf unseren Überzeugungen beruht und nicht dem Gruppendruck 
entspricht. Diese werden uns nicht mit Verachtung oder gar Enttäuschung stra-
fen, wenn wir einmal Nein sagen. Einer Gruppe anzugehören, welche sich zu-
nehmend in eine falsche Richtung entwickelt, kann Auswirkungen auf jedes ein-
zelne Gruppenmitglied haben. So können von einer Gruppe verübte Gewalttaten 
nicht dadurch entschuldigt werden, dass man im Innern diese Handlungen zu-
tiefst verabscheut und ablehnt. Der Gruppendruck gilt nicht als Rechtfertigungs-
mittel. Vielmehr zeigt sich, dass eine weitere alte Weisheit ihre Bestätigung fin-
det: 
 
Mitgegangen, mitgefangen! 
 
Die Verantwortung dem eigenen Gewissen gegenüber muss dabei dem Wunsch 
nach Erfüllung des Gruppendruckes überwiegen. Während unseres ganzen Le-
bens müssen wir Entscheidungen treffen. Dies gilt auch in der Auswahl und der 
Aufrechterhaltung unseres Umfeldes. Dabei gilt der Grundsatz: 
 
Die Entscheidungen, die wir treffen, diktieren das Leben, das wir führen. 
 
Andererseits können Gewalttaten in unserem Umfeld ohne unser Mitwirken ge-
schehen, jedoch von uns zur Kenntnis genommen werden. In diesem Fall zeigt 
sich deutlich, ob wir bereit sind, zum Erhalt des Umfeldes diese Taten zu tolerie-
ren oder diese dennoch abzulehnen, mit dem Risiko, dass die entsprechende 
Bekanntschaft wohl keinen Fortgang mehr haben wird. Auch hier muss unmiss-
verständlich dargelegt werden, dass es keinerlei Rechtfertigung oder gar Ent-
schuldigung für das Tolerieren von Gewalt geben kann. Gewalt an und für sich ist 
verwerflich.  
 
Nichts ist schwieriger und nichts erfordert mehr Charakter, als sich im of-
fenen Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden und laut zu sagen: Nein! 
Kurt Tucholsky 
 
Auch bei Gewalttaten im eigenen Umfeld gilt es, dieses Thema nicht zu tabuisie-
ren sondern offen anzusprechen. Dabei geht es in erster Linie darum, die eigene 
Überzeugung der Moralvorstellungen zu vertreten, jedoch keinesfalls diese indi-
viduell verschiedenen Werte den anderen Personen aufzudrängen. Die eigenen 
Moralvorstellungen können in der Selbstreflexion als selbstverständlich erschei-
nen, für andere Personen jedoch gänzlich fremd sein.  
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Dennoch besteht die Kunst darin, sich während des ganzen Lebens mit dem ei-
genen Umfeld kritisch auseinanderzusetzen und in Kauf zu nehmen, dass auch 
unpopuläre Entscheidungen ihre Daseinsberechtigung aufweisen.  
 
Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren Weg zum 
Misserfolg: Es allen Recht machen zu wollen. Plato 
 
Der Unterschied zu einem weiteren Forum für Gewalttaten, dem Alltag, besteht 
darin, dass es sich beim Umfeld um eine enge persönliche Verknüpfung mit den 
möglichen Konfliktparteien oder gar einer Zugehörigkeit zu denselben handelt.  
Die im vorherigen Punkt zitierten Einflüsse auf das Verhalten eines vermeintli-
chen Opfers, Angst und Scham, beanspruchen ihre Geltung auch in diesem Be-
reich von Gewalt. Die Scham vor der Zugehörigkeit zu einem möglicherweise 
gewalttätigen Umfeld wird dabei jedoch durch die Angst unterdrückt, bei Ableh-
nung des Verhaltens der Gruppe der sozialen Isolation überlassen oder gar 
selbst Ziel des eigenen Umfeldes zu werden. Die dennoch bestehende Scham 
bleibt auf die ruhigen Momente der Einsamkeit beschränkt, wirkt dann aber in 
stärkerer Weise beschämend für die eigenen Handlungen oder gar das Tolerie-
ren solcher Gewaltakte durch das eigene Umfeld.  
Dabei vergessen wir häufig, dass solche Gewaltakte in einer Gruppe zumeist nur 
von wenigen Personen, den Anführern getragen werden, die sich jedoch ihre Ab-
sichten und Handlungen durch die Verantwortlichkeit mehrerer Personen bestäti-
gen lassen. In solchen Fällen genügt oftmals eine sichtbare Ablehnung zu einem 
möglichen Fehlverhalten durch die Mitläufer der bestehenden Gruppe. Wenden 
sich diese nämlich von den Anführern ab, so erkennen diese, dass sie ihre Ab-
sichten und Handlungen ohne die gewünschte Rückendeckung und Absicherung 
vornehmen und die alleinige Verantwortung dafür tragen müssen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 10 -

• Sport 
 
Der Auftritt von Gewaltakten im Sport kann in unterschiedlichen Bereichen erfol-
gen. Es gilt daher, diese verschiedenen Bereiche zuerst zu benennen und an-
schliessend zu erörtern. 
Folgende Foren von möglichen Gewaltakten begegnen uns im Bereich des 
Sports: 
 

 
 
���� Spitzensport 
 
Die Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monaten drehten sich vor allem 
um die kritische Auseinandersetzung mit Ausschreitungen im Amateurbereich 
der Fussballmeisterschaft zwischen den Mannschaften oder gar gegen den 
Schiedsrichter. Was zu Beginn wie ein einmaliger Ausrutscher aussah und durch 
seine zunehmende Häufigkeit in den Fokus der Öffentlichkeit getragen wurde, 
bildet eine einseitige Sicht der möglichen Gewaltanwendung im Bereich des 
Sports. Vielmehr müssen wir uns mit dem Gedanken befassen, welche Formen 
von Gewalt wir bereits bei einem gewöhnlichen Sportanlass begegnen, die je-
doch zum Spiel wie selbstverständlich dazugehören und zur allgemeinen Volks-
belustigung zelebriert werden. Als Beispiel soll dabei die Sportart Eishockey die-
nen: Eishockey gilt als der schnellste Mannschaftssport der Welt, schliesst in 
seiner Definition das Wort Kampfsport jedoch mit ein. Entgegen den ursprüngli-
chen Kampfsportarten, wie beispielsweise dem Boxen, Karate oder Judo, handelt 
es sich im Eishockey jedoch um eine Spielsportart, deren Ziel es sein muss, den 
Gegner im fairen Wettkampf zu besiegen, indem ein Tor mehr erzielt oder eines 
weniger erhalten wird. Die Spielveranlagung sowie die eingesetzten Regeln füh-
ren dazu, dass Körperkontakte zum Spiel gehören. Dabei wird oft von einer ge-
sunden Härte gesprochen, deren Schutz durch den Schiedsrichter sowie die op-
timale Ausrüstung gewährleistet werden kann. Folglich gehören diese korrekten 
Körperkontakte zum Spiel und werden dahingehend auch toleriert.  
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Aus diesem Grund kann die Sportart Eishockey nicht generell als gewalttätig ein-
gestuft werden, da in diesen Körperkontakten weder eine absichtliche Schädi-
gung des Gegenspielers noch eine unkontrollierte, willkürliche Gewaltanwendung 
ihren Ursprung finden.  
 

 
 
Daneben entstehen jedoch immer wieder Szenen, welche auch dieser körperbe-
tonten Sportart eine Seite verleihen, deren Aussenwirkung schädlich sein kann. 
Unkontrollierte Körperattacken oder gar Schlägereien scheinen im Auge des Bet-
rachters ebenfalls zum Spiel zu gehören und dienen immer mehr der Belustigung 
der Zuschauer. Die damit verbreitete Botschaft wird oftmals in den Hintergrund 
verdrängt. Dies zeigt sich im Gespräch mit den jeweiligen Exponenten nach der 
Auseinandersetzung. Die Prügelei wird im Nachgang zwar als überflüssig, aber 
situationsbedingt als unerlässlich betrachtet.  
 

 
 
Diesem Phänomen Einhalt zu gebieten, wird auch in Zukunft ein unmögliches 
Unterfangen darstellen. Zu wenig Einfluss kann eine nicht am Spiel beteiligte 
Person auf die Emotionen der Spieler sowie deren Gedankengänge nehmen. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass in jedem Spiel, dies auch in fast jeder 
Mannschaftssportart, andere Formen von Gewalt auftreten, welche vom Zu-
schauer nicht bewusst wahrgenommen werden, jedoch das Wissen um deren 
Existenz besteht. Es handelt sich dabei um die verbale Provokation, in der Fach-
sprache auch Trash Talk genannt. Dieses Mittel dient einzig und alleine dazu, 
den Gegner in einer Art und Weise zu provozieren, die jegliche Schranken von 
Anstand und moralischen Grenzen weit hinter sich lässt.  
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Deshalb ergeben sich nicht nur die gewohnten Bilder, sondern zwischendurch 
auch andere, die jedoch in derselben Art und Weise verwerflich sind wie Gewalt-
taten gegen die physische Unversehrtheit eines Gegners.  
 

 
 
Der Gegner darf niemals als Feind angesehen werden. Emotionen sollen zu ei-
nem Spiel gehören, müssten jedoch in einem verhältnismässigen Rahmen blei-
ben. Dieses Unterfangen einer emotionalen Kontrolle liegt weit ausserhalb der 
Möglichkeit.  
Es muss jedoch darum gehen, den Sportlerinnen und Sportlern im Gespräch ihre 
Vorbildfunktion zu verdeutlichen.  
Während eines sportlichen Wettkampfes richten sich alle Augen der Zuschauer 
sowohl auf das Spielgeschehen wie auch das Verhalten der einzelnen Athletin-
nen und Athleten. Dabei befinden sich unter den Zuschauern auch immer wieder 
Generationen, welche die Stars von heute als Vorbild für ihre eigene sportliche 
Betätigung sehen und versuchen, diesen in jedem Punkt nachzueifern. Diese 
Nachahmung umfasst dabei zumeist sowohl die positiven wie unglücklicherweise 
auch die negativen Aspekte des visuell Wahrgenommenen. Diesen Generationen 
müssen wir nicht die negativen Eigenschaften erklären, sondern sie auf die Rela-
tion aufmerksam machen zwischen Schauspiel und Ernsthaftigkeit. So gereicht 
es uns vielmehr zum Nutzen, einen Jugendlichen nach einem Spiel darauf auf-
merksam zu machen, dass sich auch die beiden Streithähne im Rahmen des ge-
genseitigen Respekts zum Shakehands begeben und von einer Feindschaft kei-
ne Rede sein kann, als nur auf die Schlägerei und deren Verwerflichkeit einzu-
gehen. Dabei müssen wir beachten, dass wir durch diese Botschaft keinerlei 
Reiz schaffen, um eine verwerfliche Handlung noch attraktiver zu gestalten.  
Rufen wir uns dabei ins Bewusstsein, dass es sich bei sportlichen Wettkämpfen 
nicht um kriegerische Auseinandersetzungen handelt. Sport ist und bleibt ein 
Spiel, welches im Rahmen der sportartspezifischen Regeln und dem generell 
geltenden Kodex des Fairplays stattfindet. Dabei bildet die sportliche Betätigung 
eine lehrreiche Tätigkeit zum gewöhnlichen Alltag. Dabei geht es nicht nur dar-
um, die sportlichen Fertigkeiten zu fördern, sondern auch die ethischen Grund-
werte zu vermitteln und die Bedeutung von gegenseitigem Respekt zu vermitteln. 
Dies muss auch im Umgang mit Emotionen geschehen.  
Dabei stellen wir fest, dass es von unabdingbarer Bedeutung ist, dass sowohl mit 
Siegen wie auch mit Niederlagen und den damit verbundenen Emotionen umge-
gangen werden kann.  
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Eine einseitige Ausprägung in dieser Hinsicht prägt den Athleten oder die Athletin 
auch im täglichen Leben, welches immer wieder von Erfolgen und Misserfolgen 
geprägt sein wird. 
 
Der Beweis von Heldentum liegt nicht im Gewinnen einer Schlacht, sondern 
im Ertragen einer Niederlage. David Lloyd George 
 
Appellieren wir deshalb an die Vorbildfunktion jedes Athleten und jeder Athletin, 
weisen jedoch darauf hin, dass auch Vorbilder keine fehlerfreien Menschen sind. 
Schützen und fördern wir die Werte des sportlich fairen Wettkampfes und relati-
vieren das zur Belustigung des Publikums Gezeigte. 
Es gilt dabei aufzuzeigen, dass das Verhalten jedes Individuums von zwei unter-
schiedlichen inneren Faktoren bestimmt wird: 
 

 
 
Im Normalfall sollte sich das Individuum durch vernünftiges Handeln auszeich-
nen. Dabei besteht bei den meisten Menschen ein stetes Gleichgewicht zwi-
schen Vernunft und Emotionen. Auch in diesem Bereich gibt es jedoch Ausnah-
men, welche aufgrund der Individualität jedes Menschen bestehen, sodass be-
reits natürlich ein Ungleichgewicht zwischen diesen beiden Faktoren besteht. So 
begegnen wir im Alltag sowohl rationalen wie auch sehr emotionalen Persönlich-
keiten.  
Durch äussere Einflüsse kann nun auf die Emotionen Einfluss genommen wer-
den. Im Sport, aber auch im Alltag, geschieht dies häufig durch Provokationen. 
Das dadurch entstehende Ungleichgewicht zwischen Emotion und Vernunft zu 
Ungunsten der Vernunft führt das Individuum in einen Konflikt mit sich selbst 
betreffend der zu treffenden Entscheidung in Bezug auf die erwartete Reaktion in 
Form einer konkreten Handlung. Gewinnt dabei die emotionale Beeinflussung die 
Überhand gegenüber der Vernunftlösung, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit ei-
ner verwerflichen Reaktion erheblich. Dabei gilt es festzustellen, dass auch den 
ansonsten vernünftigsten Individuen bei zu grosser Belastung die Nerven durch-
gehen können und die emotionale Komponente einen stärkeren Einfluss gewinnt, 
als die üblicherweise bekannte vernünftige Verhaltensweise in hektischen Situa-
tionen.  
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Daraus ergeben sich Handlungen von Individuen, deren Überraschungseffekt 
vermeintlich höher liegt, da ein solches Verhalten von der entsprechenden Per-
son nicht erwartet worden wäre. Daraus ergibt sich jedoch lediglich die Erkennt-
nis, dass es keine Übermenschen gibt, sondern jedes Individuum seine ganz 
persönliche Grenze aufweist.  
 

 
 
Ein gänzlicher Ausschluss solcher emotionaler Kurzschlussreaktionen wird 
schwerlich erreicht werden können. Dennoch liegt es in unserer Verantwortung 
uns mit diesem Problem zu befassen und die Menschen dahingehend zu sensibi-
lisieren. 
 
���� Fanszene 
 
Zum Sport gehören nicht nur die Athletinnen und Athleten sowie deren Betreuer, 
sondern vielmehr auch die unzähligen Fans, welche nach einem langen Ar-
beitstag eine Abwechslung im Besuch einer Sportveranstaltung suchen. Vom 
friedlichen Fan unterscheiden sich jedoch jene Individuen, welche sich versam-
meln, um im Rahmenprogramm der Sportveranstaltung für Unruhe zu sorgen. 
Dass auch die friedlichen Fans das gegnerische Fanlager mit zum Teil jeglichen 
Anstand entbehrende Gesänge provozieren und erniedrigen, lässt sich wohl nicht 
vollständig bekämpfen oder gar verhindern. Dies liegt daran, dass die Masse 
wiederum zu unkontrollierbar geworden ist. Zudem nützen vereinzelte Chaoten 
die Anonymität der Masse sowie die Möglichkeit einer Vermummung durch Fan-
utensilien gezielt, um sich durch ihr Fehlverhalten in Szene zu setzen. Dieses 
Fehlverhalten zeigt sich in verschiedenen Ausprägungen. So begegnen uns Bil-
der aus den diversen Sportarten, wo Feuerwerkskörper trotz deutlicher Verbote 
zum Einsatz gelangen.  
Des Weiteren dehnen sich diese Krawalle in vereinzelten Fällen bereits kurz 
nach Beendigung der Sportveranstaltung aus. Die beiden bedenklichsten Ereig-
nisse bilden dabei die Ausschreitungen der „Fans“ des HC Lugano im 7. Final-
spiel der Playoffs von 2001 gegen die ZSC Lions, wo Lugano Anhänger nach 
dem entscheidenden Meistertor durch den ZSC in der Verlängerung das Spiel-
feld stürmten und mit Spielerbänken auf Zürcher Spieler und Funktionäre einzu-
schlagen versuchten.  
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Eine geordnete Pokalübergabe durch den Präsidenten der Nationalliga wurde 
dadurch verunmöglicht. Dieses bedenkliche Beispiel geriet dennoch beinahe in 
Vergessenheit, weil die Ausschreitungen anlässlich des Fussballspiels FC Basel 
gegen den FC Zürich neue Massstäbe setzten. Als Zürich in der 93. Minute den 
Siegtreffer erzielte, stürmten Basler Anhänger den Fussballplatz und griffen die 
Spieler und Betreuer des FC Zürich in tätlicher Art und Weise an. Der Unter-
schied zum Ereignis in Lugano bestand darin, dass sich in Basel die Polizei auf 
mögliche Randale vorbereitet hatte und im Stadion zugegen war, aufgrund des 
Spielstandes jedoch in ihrer Lagebeurteilung davon ausging, dass der FC Basel 
Meisterehren erlangen würde und daher von Seiten der Anhänger des FC Zürich 
Ausschreitungen erwartete. Die turbulenten sportlichen Ereignisse der letzten 
Minuten dieses Spiels führten dazu, dass diese Lagebeurteilung der veränderten 
Sachlage vollkommen kontrovers gegenüberstand. Beim Vorfall in Lugano ver-
sagte der interne Sicherheitsdienst, welcher diesem Ansturm nicht gewachsen 
war, während die Polizei sich wohl auf Ausschreitungen ausserhalb des Stadions 
einstellte, sofern dies überhaupt der Fall war. Dabei mutet es befremdlich an, das 
im Nachgang von zahlreichen Sportveranstaltungen immense Polizeiaufgebote 
für Ruhe und Ordnung sorgen müssen, weil es Menschen gibt, die den wahren 
Geist des Sportes vergessen haben.  
Dabei sprechen wir den Fankulturen der einzelnen Organisationen keinesfalls die 
Daseinsberechtigung ab. Die Fankultur in den Schweizer Sportstadien und die 
daraus resultierende Stimmung zeichnen unser Land im positiven Sinn aus. 
Dennoch gibt es keinerlei Rechtfertigung für Personen- oder Sachschäden im 
Vorfeld oder im Nachgang einer Sportveranstaltung, obgleich die Emotionen 
nach einer Niederlage bei vollständiger Identifikation negativ beeinflusst werden. 
Auch die vollständige Identifikation mit einem Verein darf nicht verurteilt werden. 
Einzig die Rechtfertigung verwerflicher Handlungen aus Rache gegenüber dem 
Sieger eines sportlich fairen Wettkampfes muss in deutlicher Weise abgelehnt 
und verurteilt werden.  
Dabei müssen wir uns jedoch ins Bewusstsein rufen, dass wir nicht alle Fans ge-
nerell aburteilen und moralisch generalisieren dürfen. Der durchschnittliche Fan 
ist und bleibt ein begeisterter Sportanhänger, der sehr wohl zwischen Spiel und 
Alltag unterscheiden kann. Daneben stellen wir zwei unterschiedliche Gruppie-
rungen fest, welche in der Betrachtung der öffentlichen Meinung oftmals gleich-
gesetzt werden, jedoch völlig unterschiedliche Absichten verfolgen: die Ultras 
und die Hooligans. Bei den Ultras handelt es sich um eine Fangruppierung mit 
einer eigenen internen Hierarchie, welche die sportliche Organisation als Religi-
on, als Zentrum des eigenen Lebens definieren. Eine solche Ultragruppierung 
möchte im Stadion den eigenen Bereich zugewiesen wissen und übernimmt für 
alle Handlungen innerhalb dieses abgegrenzten Bereichs die Verantwortung für 
das eigene Handeln. Der notwendige Dialog zwischen Sportorganisation und 
diesen Ultragruppierungen wird vermehrt durch spezielle Fanbeauftragte sicher-
gestellt.  
Hooligans wiederum zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zwar zu einem 
Verein bekennen, die Sportveranstaltungen jedoch am Rande dazu benützen, 
sich mit anderen Hooligans zu treffen. Diese Treffen werden innerhalb der Hooli-
ganszene zum Vornherein mit Zeit und Ort vereinbart und anschliessend durch-
geführt, wobei es darum geht, Aggressionen des Alltags abzubauen und anonym 
aus dem Alltag auszubrechen. Diese Treffen finden jedoch ausserhalb der Sport-
stadien statt und haben mit der eigentlichen Sportveranstaltung wenig zu tun.  
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Auch in diesem Bereich gilt es festzuhalten, dass wir unterschiedliche Formen 
von Gewalt wahrnehmen. Dabei wird die Form der Verhöhnung des sportlichen 
Gegenübers zumeist gar nicht mehr als verwerflich aufgefasst, weil sich dieses 
Phänomen in den Gedanken sämtlicher Zuschauer zu normalisieren begann. 
Dennoch muss festgehalten werden, dass bereits diese Form eine jeglichen An-
stand entbehrender Verletzung des Respekts gegenüber dem sportlichen Geg-
ner gleichkommt. 
 

 
 
���� Teamintern 
 
Auch innerhalb eines vermeintlich vor Gewalteinflüssen geschützten Bereichs ei-
ner Mannschaft können sich Gewalttaten ereignen. Diese Gewalteinwirkungen 
können sich wiederum durch die verschiedensten Formen verwirklichen. Dabei 
sind jedoch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Ereignisse an den 
Tag getreten, welche die Sportwelt zutiefst erschüttern, jedoch in den häufigsten 
Fällen den Gang an die Öffentlichkeit nicht finden. Gewalt innerhalb einer eigent-
lich verschworenen Einheit kann verschiedene Ursachen haben. Dabei kann eine 
herrschende Konkurrenzsituation zwischen den Athletinnen und Athleten dazu 
führen, dass Gewalt in verbaler oder tätlicher Form angewandt wird, um dem 
Konkurrenten einen physischen oder zumindest psychischen Nachteil zu ver-
schaffen. Oftmals handelt es sich auch „nur“ um die Besetzung der verschiede-
nen Rollen innerhalb einer Gruppe, anders ausgedrückt: um das Markieren des 
eigenen Reviers. Nebst diesen bekannten Phänomenen tritt in der letzten Zeit 
vermehrt ein weiteres Konfliktpotential hinzu: Taten aus Langeweile. Dabei han-
delt es sich meistens um normalerweise sehr harmonische, zumeist auch sport-
lich erfolgreiche Teams. Innerhalb dieser kleinen Gemeinschaft erfüllt der 
Mensch jedoch analog wie in der Gesellschaft zwei unterschiedliche Rollen: 

 
• Der Mensch als Individuum 

 
• Der Mensch als Teil des Teams 

 
Als Teil des Teams füllt der Mensch seine Rolle aus, die ihm aufgrund seiner 
technischen und taktischen Fertigkeiten anheim fällt, um in Addition mit den Fä-
higkeiten der anderen Individuen ein erfolgreiches Team zu bilden.  
Als Individuum bringt jedes einzelne Teammitglied jedoch seine Gewohnheiten 
ins Teamleben mit ein.  
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So kann es sein, dass sehr unterschiedliche Anschauungen von Freizeitgestal-
tung neben den sportlichen Anlässen in Schul- und Sportlagern aufeinandertref-
fen. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, dass ein Jugendlicher, welcher auch 
in einer kurzen Pause zwischen den sportlichen Aktivitäten sich die Zeit mit Sport 
vertreibt, auf einen anderen Jugendlichen trifft, der diese kurze Entspannungszeit 
mit der Lektüre eines Buches verbindet. Solange jeder die Gewohnheiten des 
anderen respektiert, entsteht keinerlei Problem. Die letzten bekannten Ereignisse 
innerhalb der Sportszene zeigen jedoch deutlich, dass dieser Respekt vor der In-
dividualität des anderen zunehmend leidet und sich einer erschreckenden Ver-
minderung erfreut. So wird diese Individualität zumeist von einzelnen Teammit-
gliedern dahingehend missachtet, dass die eigene Vorstellung der Lebensaus-
gestaltung als absolut angesehen wird. Dadurch entsteht das Bedürfnis, die an-
dere Einstellung zu kritisieren. Als Grund geben die Täterinnen und Täter meis-
tens nichtige Gründe wie Langeweile an. Ein eigentliches zwischenmenschliches 
Problem zwischen Täter und Opfer liegt in den wenigstens Fällen direkt vor.  
Verwerflich sind dabei nicht nur diejenigen, die die Tat begehen, sondern die 
Mehrheit, welche oftmals bei der Begehung der Gewalttat zugegen ist, sich je-
doch in vornehmer Passivität übt.  
Als Lösungsvariante dienen dabei wiederum die beiden Ansätze der Prävention 
sowie der Repression. Durch ein präventives Ansprechen und Sensibilisieren der 
doppelten Rollenverteilung des Individuums können solch unmotivierten Taten 
vermindert werden. Dieses Ansprechen muss in jeder Vereinstätigkeit seinen Ur-
sprung finden. Die eigene Rechtfertigung des Zeitmangels darf dabei nicht gel-
ten. Zeit ist stets genügend vorhanden, die Prioritäten müssen nur anders ge-
setzt werden.  
 
Man hat immer Zeit. Man muss sie sich nur nehmen. 
 
Anstelle mehrerer Material- oder Ernährungstheorien muss es deshalb möglich 
sein, ein solches dringend notwendiges Gespräch zu führen, um den möglichen 
Repressionsmassnahmen zuvorzukommen. Im Tatfall müssen die Täterinnen 
und Täter entsprechend sanktioniert werden. Von eminent wichtiger Bedeutung 
bleibt jedoch in diesem Fall die Repression gegenüber denjenigen, die sich pas-
siv verhielten und während der Tat zugegen waren.  
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���� Sexuelle Übergriffe 
 
Das Themengebiet der sexuellen Übergriffe nimmt einen zu aktuellen und zu 
wichtigen Stellenwert ein, sodass es hier nicht vollständig abgehandelt werden 
kann. Aus diesem Grund werden zu diesem Punkt nur einzelne Grundproblema-
tiken angesprochen. Dem ganzen Themengebiet wird dabei ein spezielles Do-
kument gewidmet. Für eine vertiefte Lektüre verweisen wir Sie auf dieses Spezi-
aldokument. 
 
Sexuelle Übergriffe können ebenfalls zwischen verschiedenen beteiligten Partei-
en ihre Verwirklichung finden: 
 

 
 

1. Teamintern 
 
Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass innerhalb eines eigentlichen Teams 
sexuelle Übergriffe zwischen den Teammitgliedern stattfinden. Dabei spielt das 
Geschlecht der Täter- sowie der Opferperson keine Rolle. Es gilt jedoch, eine 
sorgfältige Abstufung vorzunehmen in der Unterscheidung der guten und 
schlechten Körperkontakte sowie innerhalb der schlechten Körperkontakte zwi-
schen den einzelnen Formen und deren Intensität zu differenzieren.  
 

2. Stufenübergreifend 
 
Innerhalb einer sportlichen Organisation entsteht auch die Möglichkeit von sexu-
ellem Fehlverhalten zwischen den unterschiedlichen Alterskategorien. Wiederum 
spielt das Geschlecht der Täter- sowie der Opferperson keine Rolle. Beide Ge-
schlechter können sowohl Täter wie auch Opfer eines sexuellen Fehlverhaltens 
sein. 
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3. Abhängigkeit 
 
Die dritte Form beinhaltet die Möglichkeit eines sexuellen Fehlverhaltens im Ver-
hältnis zwischen den Athletinnen und den Athleten mit ihren Betreuungsperso-
nen. Diese Möglichkeit prägt die öffentliche Meinung und die aktuell vorherr-
schende Hysterie in deutlichem Mass. Wiederum spielt es keine Rolle, welchem 
Geschlecht Täter und Opfer angehören. 
 

4. Nach aussen 
 
Dieses Feld umfasst die Möglichkeit eines sexuellen Fehlverhaltens unter Aus-
nützung des eigenen Status als Sportler oder Sportlerin gegenüber fanatischen 
Fans, welche den betreffenden Athleten oder die betreffende Athletin als solche 
anhimmeln. Wiederum spielt die Geschlechterzugehörigkeit zwischen Täter und 
Opfer keine Rolle. 
 
Selbstverständlich wird diesem Themengebiet durch diese viel zu kurze Abhand-
lung nicht die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt, die es aufgrund seiner 
Verwerflichkeit sowie der Aktualität verdient, doch verweisen wir Sie nochmals 
gerne auf die Vertiefungslektüre, die sich nur mit diesem spezifischen Themen-
bereich befasst. 
 
Zweifelsfrei kann jedoch festgestellt werden, dass es sich bei diesem Themenbe-
reich um einen sehr heiklen Diskussionspunkt handelt. Die vollständige Diskussi-
on beruht auf einer schmalen Gratwanderung zwischen Aussagen und Vertrau-
en. Beschuldigungen eines Opfers gegen einen vermeintlichen Täter oder eine 
vermeintliche Täterin, die nicht seriös überprüft werden sowie falsche Beschuldi-
gungen eines vermeintlichen Opfers gegenüber einem vermeintlichen Täter oder 
einer vermeintlichen Täterin können verheerende soziale Folgen mit sich brin-
gen. Diese manifestieren sich als Rufmord oder gar als Persönlichkeitsverlet-
zung. 
Diesem Spagat zwischen Schein und Sein muss in jedem Einzelfall speziell 
Rechnung getragen werden, wobei die öffentliche Meinung dabei einen ent-
scheidenden negativen Einfluss auf die Aufklärung des Einzelfalles aufweisen 
kann. 
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•••• Politik 
 
Auch innerhalb des politischen Alltags wird das Individuum ständig mit den un-
terschiedlichsten Formen von Gewalt konfrontiert. Kriegerische Auseinanderset-
zungen sind dabei ebenso anzutreffen wie eine verwilderte Gesprächskultur zwi-
schen den einzelnen Parteien sowie den einzelnen Exponenten und Exponentin-
nen oder bei Zusammenstössen zwischen dem Staat und einem Teil der Gesell-
schaft, beispielsweise am Rande von Kundgebungen.  
 

 
 
 

1. Konflikte 
 
Gewalt tritt im Bereich der Politik in den zahlreichen bewaffneten Konflikten auf, 
welche über den ganzen Globus verteilt stattfinden. Dabei kann es sich um Kon-
flikte zwischen einzelnen Staaten oder zwischen verschiedenen Völkergruppen 
innerhalb eines Staatswesens handeln. Des Weiteren kennen wir nicht erst seit 
den Anschlägen vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten die aktuel-
le Bedrohung des Terrorismus. Konflikte können jedoch auch darin bestehen, 
dass Vorstellungen einer Staatsordnung oder einer Religion von einer Partei als 
absolut angesehen und zu ihren Zwecken missbraucht werden, um dadurch die 
eigenen Machtinteressen zu befriedigen, die Gewalttaten jedoch im Namen eines 
anderen zu begehen. Als bestes historisches Beispiel dienen dabei die Kreuzzü-
ge des Christentums gegen den Islam, wo brutale Gewalttaten im Namen des 
Gottes verübt wurden, dessen Tugend der Barmherzigkeit gepriesen wird.  
Gewalt kann jedoch auch zwischen den Staaten bestehen, ohne dass ein kriege-
rischer Akt vorliegen muss. Es ist möglich, dass bereits Anzeichen einer mögli-
chen Bedrohung ausreichen, um einen möglicherweise aus anderen Motiven 
gewünschten Krieg zu begründen und durchzuführen.  
 
 
Konflikte können jedoch auch zwischen den Bürgern und dem Staat entstehen, 
insbesondere in totalitären Staatswesen, wo die Privatautonomie des Bürgers 
keinen grossen Wert mehr besitzt und Grund- und Freiheitsrechte nicht einmal 
mehr auf dem Papier ihren Bestand haben.  
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Vergessen dürfen wir dabei jedoch auch nicht, dass es innerhalb eines Staates 
stets zu gewaltsamen Konflikten zwischen den verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen kommen kann. Diese Bevölkerungsgruppen, die sich aufgrund ihrer Re-
ligion, ihrer Hautfarbe, ihrer politischer Gesinnung oder anderer  Eigenschaften 
unterscheiden, stehen oftmals im gewaltsamen Streit um die Vorherrschaft der 
eigenen Werte und Normen. Dadurch entsteht die Möglichkeit, dass Minderhei-
ten unterdrückt und gewaltsam in diesem Zustand festgehalten werden. Es be-
steht jedoch auch die Möglichkeit, dass eine oder mehrere Minderheiten die 
Mehrheit beherrschen wollen. 
 

 
 

2. Dialog 
 
Auch innerhalb der politischen Diskussion nehmen wir ein zunehmend verschärf-
tes Klima wahr. Dabei zieht sich diese Diskussionskultur wie ein rotes Band 
durch alle Parteien und die unterschiedlichsten Länder. Die politische Diskussion, 
insbesondere in den Wahljahren, in den Vereinigten Staaten besteht zu einem 
Grossteil nicht mehr aus sachlichen Argumenten, sondern vielmehr darin, wel-
chem Kandidaten oder welcher Kandidatin es gelingt, das Volk davon zu über-
zeugen, den Kontrahenten aus moralischen Gründen nicht zu wählen. Eine poli-
tische Diskussion darf zwar durchaus vehement ausgetragen werden, doch muss 
sie sich stets im Rahmen des gegenseitigen Respekts und des Anstandes vor 
der anderen Diskussionspartei bewegen. Die eigene Meinung gilt nie als absolu-
te Wahrheit, welche Anspruch darauf erheben kann, sich über die Meinung ande-
rer zu stellen. Vielmehr muss daran gelegen sein, möglichst viele fundierte Mei-
nungen zu einem Thema zu hören, um sich ein abschliessendes Urteil zu bilden 
und die daraus folgende Wahl zu treffen. Der Grundsatz des Fairplays gilt dabei 
nicht nur in der sportlichen Auseinandersetzung, sondern auch in der politischen 
Diskussion. Dabei geht es nicht darum, die eigenen Überzeugungen aufzugeben, 
sondern diese klar und deutlich darzulegen, andere Ansichten und Meinungen 
jedoch zu akzeptieren und zuzulassen. Die Argumente der Gegenpartei müssen 
durch sachliche Argumente widerlegt werden und nicht durch die Verletzung des 
Anstands zwischen den Diskussionspartnern.  
 
Die erste Form des Respekts gegenüber dem Diskussionspartner beginnt damit, 
die andere Gesprächspartei in ihren Argumenten ausreden zu lassen, ohne diese 
bereits während der Botschaft ständig zu unterbrechen. Es gilt jedoch festzuhal-
ten, dass es wie bei einem auftretenden Konflikt immer die Beteiligung aller am 
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Gespräch involvierten Personen benötigt, die sich an diese Grundregeln des ge-
genseitigen Anstandes und der wechselseitigen Achtung halten.  
Nur die Ermöglichung einer Meinungsvielfalt lässt dem Volk die Möglichkeit offen, 
sich einer Überzeugung anzuschliessen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass 
es sich bei der Politik nicht um ein mediales Schauspiel zur Volksbelustigung 
handelt, sondern vielmehr um den Auftrag, das Leben des Souveräns jeden Tag 
ein klein wenig besser zu gestalten. Politiker nehmen dabei nicht die Rolle von 
Gladiatoren ein, sondern vertreten das Volk und seine Anliegen, seine Sorgen 
und seine Ängste und müssen daher versuchen, diese zu verstehen, zu behan-
deln und einer durchsetzbaren und effizienten Lösung zuzuführen.  
 

 
 

3. Kundgebungen 
 

Die Aufgabe des Staates besteht darin, die Entwicklung der Gesellschaft und die 
Freiheit der Individuen zu fördern und zu schützen. Grundlage jedes stattlichen Han-
delns bildet daher stets die geltende Rechtsordnung, die im parlamentarischen Ver-
fahren ausgearbeitet und in demokratischen System der Schweiz durch das Volk ihre 
Zustimmung findet. Die herrschende Rechtsordnung dient dabei als Leitplanke des 
täglichen Lebens für die Gesellschaft und das Individuum. Durch die allgemein ver-
bindliche Rechtsordnung garantiert der Staat Sicherheit und Ordnung im Alltag und 
in den Beziehungen zwischen den Individuen und garantiert dadurch die Möglichkeit 
der persönlichen Entfaltung, der Selbstverwirklichung sowie des Strebens nach 
Glück durch die Gesellschaft sowie jedes einzelne Individuum. Die unterschiedlichen 
Bereiche des Rechts regeln dabei die verschiedenen Beziehungsarten zwischen den 
Individuen sowie diesen und dem Staatswesen. Dennoch kann es auch in der Bezie-
hung zwischen dem Staat und der Gesellschaft zu Spannungen kommen, insbeson-
dere bei unpopulären Entscheiden des Staates.  
Basierend auf den in der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie in der 
Bundesverfassung festgeschriebenen Grund- und Freiheitsrechten steht jedem Indi-
viduum die Möglichkeit offen, sich mit anderen zu versammeln und öffentlich gegen 
subjektiv empfundene Missstände und Ungerechtigkeiten zu protestieren.  
 
Dieses Recht wird in der Schweiz anerkannt und dementsprechend umgesetzt. Da-
bei gelten in den verschiedenen Kantonen und Städten jedoch eigene spezifische 
Regelungen, welche dieses Recht unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung von 
Ruhe und Ordnung an gewisse Bedingungen knüpfen.  
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Oftmals eskalieren Kundgebungen aufgrund des Widerstandes gegenüber der ho-
heitlich auftretenden Staatsmacht in Form der Polizei. Dabei vergessen wir jedoch, 
dass es diese staatlichen Behörden sind, welche unser alltägliches Leben sichern 
und den Rückfall in den Naturzustand des Selbstschutzes verhindern.  
Dennoch beobachten wir auch in diesem Segment einen Anstieg an Konflikt- und 
Gewaltpotential gewisser Gruppen, wobei auch die Jugendlichen an diesem Phäno-
men massgeblich partizipieren. Die Hintergründe bleiben dabei zumeist im Verbor-
genen. Die Bandbreite der Motive erstreckt sich von politischen Überzeugungen bis 
hin zur blossen Lust, eigene Aggressionen im Schutz der Masse abzubauen. 
  

 
 
Dieses soeben zitierte Untertauchen in der Anonymität der Masse sowie die Möglich-
keit der Anonymität durch eigene Vermummung bilden den Reiz, sich anders zu be-
nehmen als im gewöhnlichen Alltag. Diesen Umstand beobachten wir nicht nur bei 
Kundgebungen, sondern bereits im Rahmen der Fanausschreitungen im Sport sowie 
in den kleinsten Gruppierungen von Menschen. Die Masse bildet dabei die Möglich-
keit, aus den Grenzen des möglicherweise unbefriedigenden Alltags auszubrechen 
und sich abzureagieren, zumal die herrschende Anonymität vor Sanktionen einen 
grösseren Schutz zu versprechen vermag. Den Staat trifft dabei die Verpflichtung, die 
Freiheit der unbeteiligten Bürgerinnen und Bürger zu schützen und den herrschen-
den Gesetzen Geltung zu verschaffen.  
Es kann folglich durchaus sein, dass dieses Recht der Versammlungsfreiheit von 
einzelnen Menschen und Gruppierungen bewusst missbraucht wird, Daraus kann 
eine Generalisierung resultieren, welche sämtliche Menschen einer bestimmten Ka-
tegorie zuordnet.  
Der Staat wiederum muss für die Abwehr eines Angriffes auf die Staatssicherheit 
oder vielmehr gegen die Freiheit der unbeteiligten Bürgerinnen und Bürger zum Er-
halt der öffentlichen Sicherheit die Entscheidung treffen, welches Mittel zur Abwehr 
solcher Taten das erforderliche und das verhältnismässig entsprechende darstellt. 
Dabei müssen wir uns wieder bewusst werden, dass der Staat kein gegebenes Ge-
bilde bezeichnet, welches sich erdreistet, über unser Leben und unser Schicksal zu 
bestimmen. Die Entstehung des modernen Staatswesens geht vielmehr auf die Be-
dürfnisse der Individuen früherer Epochen zurück. Das Individuum an sich befand 
sich in seinem eigenen Sein im Naturzustand, dieser wurde beherrscht durch gelten-
de Moralvorstellungen wie beispielsweise der Tugend der Gerechtigkeit. Die Definiti-
on dieser Moralvorstellungen lag einzig in der Natur des Menschen, die Umsetzung 
war daher dem subjektiven Empfinden jedes Einzelnen überlassen.  
 
Daher führte auch die Berechtigung der Individuen zum Schutz des eigenen Stre-
bens nach Glück und Entfaltung die erforderlichen Massnahmen zu treffen, um An-
griffe anderer Individuen auf die eigene Freiheit abzuwehren. Dabei wurde es als 
selbstverständlich erachtet, dass das Individuum das Recht besass, den vermeintli-
chen Angreifer zu unterwerfen, zu verletzen oder gar zu töten. Es stellte sich folglich 
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die Frage, wo das Recht des Eingriffs eines Individuums in die Freiheit eines anderen 
als zulässig und gerechtfertigt zu erscheinen vermag.  
Dieses gesellschaftlich anerkannte Recht der Selbsthilfe führte zu grausamen Ausei-
nandersetzungen und blutigen Familienausrottungen, da der „Staat“ im damaligen 
Verständnis durch den König zu schwach organisiert war und sich zugleich in einem 
ständigen Abhängigkeitsverhältnis mit dem stets unter Waffen stehenden Adel be-
fand. Durch die Ablösung dieser Abhängigkeit und der daraus resultierenden Stärke 
des Staatswesens bildeten sich die ersten Strafrechtsordnungen aus, die für die not-
wendigen Leitplanken des menschlichen Zusammenlebens sorgen sollten.  
Die Philosophen der Aufklärung schufen dabei die Theorie vom Gesellschaftsvertrag 
zwischen den Individuen. Erst wenn das einzelne Individuum bereit ist, einen kleinen 
Teil seiner persönlichen Freiheit dem Staat zu übertragen oder zumindest dieses an-
erkannte Recht der Selbsthilfe abzulegen, bildet sich durch die Gesamtheit dieser 
Freiheiten das Strafrecht als Verwaltung des Staates von Sicherheit und Ordnung. 
Die Individuen schliessen sich daher zur Gesellschaft zusammen und behalten ihre 
Stellung als Individuum, wobei die Zugehörigkeit zur Gesellschaft als neuer Aspekt 
hinzugefügt worden ist.  
Das Individuum geniesst somit auch weiterhin die vom Staat garantierte Privatauto-
nomie, hat sich jedoch aus persönlichen Sicherheitsbedürfnissen entschieden, dem 
Staat gewisse Aufgaben zur Verwaltung zu übertragen. Die unterschiedliche Ausges-
taltung der Staatformen führte jedoch zu Tyrannei und Willkür, worauf die Diskussion 
über die geeignete Staatsform ihren Anfang nahm. Noch heute erleben wir kriegeri-
sche Auseinandersetzungen, welche darauf gründen, ein anderes System nach un-
seren Vorstellungen zu „zivilisieren“. Dabei spricht bereits die Unabhängigkeitserklä-
rung der Vereinigten Staaten von Amerika der Bevölkerung eines Staates die Pflicht 
zu, einen tyrannischen und von Willkür beherrschten Staat zu bekämpfen und durch 
ein neues Staatsgebilde zu ersetzen, das die Bedürfnisse der Menschen nach 
Wohlstand, Glück und Selbstverwirklichung zu schützen und zu fördern vermag.  
Diese Pflicht wird nunmehr durch einzelne Gruppierungen missbraucht. Ein Recht, 
welches ursprünglich erschaffen wurde, um die Privatautonomie der Individuen zu 
schützen, wird für persönliche Zwecke missbraucht. Diese Form des Widerstandes 
bildet einen unzulässigen Missbrauch des gerechtfertigten Widerstandes gegenüber 
einem despotischen Staatswesen, wobei nur wenige, wenn überhaupt, behaupten 
werden, dass es sich bei uns um einen solchen willkürlichen und despotischen Staat 
handelt. 
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Es geht folglich nicht an, dass es Menschen gibt, welche sich in der Masse verste-
cken, um ihren Trieben freien Lauf zu lassen. Vielmehr gilt es auch in diesem Fall, 
dass die ordentlich Demonstrierenden sich gegen diese Störer wehren, indem sie 
diese zumindest auf ihr Fehlverhalten hinweisen.  
 

•••• Alltag 
 
Die Begegnung mit Gewalt im Alltag weist eine tiefe Verbundenheit mit dem bereits 
geschilderten Gebiet der Gewaltanwendung im eigenen Umfeld auf. Im Unterschied 
zu diesem bereits erläuterten Bereich handelt es sich bei Gewalt im Alltag um keinen 
persönlichen Bezug, der beim Umfeld durch die Bekanntschaft mit den dazugehöri-
gen Personen gegeben ist. Es handelt sich vielmehr um die Möglichkeit am Arbeits-
platz oder in der Öffentlichkeit mit Gewalt in Berührung zu kommen, sei dies als di-
rekte Konfliktpartei oder als unbeteiligte Drittperson. Dabei kann im Wesentlichen auf 
die bereits getätigten Ausführungen verwiesen werden.  
 

•••• Medien  
 
Ein breites Feld für Gewalt bietet die ganze Medienlandschaft sowie die darin enthal-
tenen Meldungen zum Thema Gewalt oder die zur Unterhaltung des Publikums ge-
zeigten gewaltsamen Darbietungen. Es geht nun nicht darum, die Medienlandschaft 
mit einer vollen Breitseite der Kritik zu belegen, sondern vielmehr den Spagat zwi-
schen der Realität und dem Gezeigten anzusprechen.  
 

 
 
Nachrichten wie die gezeigte prägen unser Bild von Gewalt in nachhaltiger Weise. 
Bewusst wird dabei das Zusammenspiel zwischen nüchterner Schilderung des Sach-
verhaltes und Schüren von Emotionen gefördert. Schliesslich geht es für die Medien 
zwar auf der einen Seite darum, die Wahrheit zu erzählen, diese jedoch auch in einer 
möglichst grossen Auflage zu verkaufen. Dabei kann es unmöglich gelingen, alle 
Ausläufer eines unerschöpflichen Themengebietes wie demjenigen der Gewalt in 
einem oder mehreren Artikeln zu beleuchten und darzustellen. Aus diesem Grund 
wurde die Schweizerische Öffentlichkeit zum ersten Mal mit dem Phänomen der Ju-
gendgewalt durch die Schlagzeilen betreffend der Vorfälle in Rhäzüns, Steffisburg 
und Zürich Seebach konfrontiert, welche sich in ihrer Gesamtheit dadurch ähnelten, 
dass es sich um sexuelle Vergehen unter Jugendlichen handelte.  
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Dabei wurden weitere Problemfelder wie die Möglichkeit der Videoaufzeichnung per 
Mobiltelefon in den Fokus der öffentlichen Meinung gerückt. Zum einen gelang da-
durch in einem eminent wichtigen Thema die notwendige Sensibilisierung der Ge-
sellschaft, zum anderen fand jedoch eine zu beschränkte Betrachtungsweise statt. 
Das Phänomen der Jugendgewalt beschränkt sich aus Sicht der öffentlichen Mei-
nung auf solche verwerfliche sexuelle Gewalttaten, welche mit Mobiltelefonen gefilmt 
werden oder auf die aus dem Ausland bekannten Amokläufe oder Geiselnahmen an 
Schulen, die aufgrund der vorherrschenden öffentlichen Ansicht durch gewalttätige 
Videospiele verursacht und unterstützt werden. Das Thema der Gewalt zeigt sich 
jedoch in weitaus grösseren Dimensionen, die in der quantitativ logischerweise ein-
geschränkten Medienwelt keine Aufnahme finden können: Als passende Frage kön-
nen wir gemeinsam ein Augenmerk auf folgende Tatsache richten: 
 
Wie viele Schlagzeilen sehen Sie in der Medienlandschaft über täglich wieder-
kehrende Pausenschlägereien? 
 
Die Antwort liegt eindeutig auf der Hand: keine, oder allenfalls ausnahmsweise in 
vereinzelten Fällen. Es stellt sich folglich die Frage, ob es sich bei solchen Schläge-
reien nicht auch um Gewaltakte handelt? Die Antwort ist wiederum eine einfache: 
Natürlich handelt es sich um eine Ausdrucksform von Gewalt. Ist nun diese Form der 
Gewalt weit weniger verwerflich als die Anwendung sexueller Gewalt? Muss tatsäch-
lich innerhalb des Überbegriffes Gewalt eine Abstufung vorgenommen werden, so 
dass gewisse alltägliche Gewaltausdrucksformen bereits geduldet werden? Die Ant-
wort muss hier unmissverständlich lauten: NEIN! Es spielt keine Rolle, welche Aus-
drucksform der Gewalt vom Täter oder der Täterin gewählt wurde, da jede Gewalt-
anwendung an und für sich als verwerflich gelten muss. Es wäre daher verfehlt, den 
Begriff der Gewalt auf die in den Medien verbreiteten Taten einzuschränken und an-
dere weniger Aufsehen erregende Vorfälle als alltäglich zu akzeptieren.  
 
Toleranz ist der Verdacht, dass der andere Recht hat. Kurt Tucholsky 
 
Es kann jedoch nicht angehen, dass wir irgendeine Form von Gewalt ignorieren und 
dadurch das Signal aussenden, dass wir ein solches Fehlverhalten stillschweigend 
billigen. Die Anwendung sinnloser Gewalt ausserhalb der Rechtfertigungsgründe wie 
beispielsweise der Notwehr muss als verwerflich eingestuft und behandelt werden. 
Dabei spielt es keine Rolle, welche Ausdrucksform von Gewalt der Täter oder die 
Täterin gewählt hat. Die Tat an und für sich bildet das Verwerfliche. Die Entschei-
dung, eine andere Partei gewaltsam zu unterwerfen, bildet das Kernproblem.  
 
Es versteht sich von selbst, dass es keinerlei Sinn machen würde, den Medien die 
Darstellung von Gewalt zwecks Informationsvermittlung via Nachrichten zu verbrei-
ten, zu verbieten. Das Informationsbedürfnis der Allgemeinheit überwiegt in diesem 
Fall deutlich. Dennoch liegt es in unserer Verantwortung, dass unsere Kinder keine 
solchen Beiträge zu Gesicht bekommen, die nicht ihrem Alter entsprechen. Dies gilt 
vor allem auch im Hinblick auf Beiträge zur Unterhaltung, welche an gewisse Alters-
freigaben gebunden sind. Es liegt im Verantwortungsbereich der Eltern, den Konsum 
von nicht altersgerechten Programmen zu kontrollieren und dementsprechend zu 
unterbinden.  
Dabei handelt es sich nicht um ein anfänglich objektiv unmögliches Unterfangen. 
Nehmen nämlich alle zu gleichen Teilen ihre Verantwortung wahr, so kann dies als 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung gedeutet werden. 
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Es gilt somit festzuhalten, dass die Medienberichterstattungen zwar im Bereich der 
Sensibilisierung durchaus nützlich, jedoch gleichfalls aufgrund der gewinnorientierten 
Absichten wiederum zu relativieren sind. 
 

 
 
 
  


